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" 

HESSISCHER 
RECHNUNGSHOF 

Hessischer Rechnungshof 
Postfach 1 0 11 08 • 64211 Darmstadt 

Herrn Vorsitzenden 

des Haushaltsausschusses 

Wolfgang Decker 

Hessischer Landtag 

Schloßplatz 1-3 

65183 Wiesbaden 

DRITTER SENAT 

Aktenzeichen 

Bearbeiter/in: 

Durchwahl: (0 61 51) 3 81 - 1 72 

E-Mail: Annika.Gebhard 
@rechnungshof.hessen.de 

Ihr Zeichen: 

Schreiben vom: 

Datum: 30.Mai 2018 

Stellungnahme des Rechnungshofs zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz über das Sondervermögen „Universi
tätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung", 
Landtagsdruck-sache 19/6296 

anbei übersende ich Ihnen die Stellungnahme des Rechnungshofs zum Gesetzentwurf 

der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz über das Sonder

vermögen „Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeld

förderung", Landtagsdrucksache 19/6296. 

Mit freundlichen Grüßen 

(Dr. Walter Wallmann) 

Eschollbrücker Straße 27 
64295 Darmstadt 

Telefon : (0 61 51) 3 81-0 
Telefax: (0 61 51) 3 81 -2 01 

poststelle@rechnungshof.hessen.de 
https://rechnungshof.hessen.de 
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" 

HESSISCHER 
RECHNUNGSHOF 

Hessischer Rechnungshof 
Postfach 1 0 11 08 • 64211 Darmstadt 

Herrn Vorsitzenden 
des Haushaltsausschusses 
Wolfgang Decker 
Hessischer Landtag 

Stellungnahme 

DRITTER SENAT 

Mai 2018 

des Rechnungshofs zum Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz über das Sondervermögen „Universitätsbibliothek 

Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung", Landtagsdruck

sache 19/6296 

(1) Die rund 21 O Mio. Euro aus dem Verkauf des ehemaligen Polizeipräsidiums 

Frankfurt sollen dem Sondervermögen „Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und 

Wohnraum- und Wohnumfeldförderung" zufließen, § 4 Abs. 1 S. 1 Gesetzentwurf. Die 

Mittel sollen nicht im Haushalt vereinnahmt werden. Nach den Prinzipien von Einheit 

und Vollständigkeit des Haushalts (vgl. § 11 LHO) sind alle Einnahmen und Ausgaben 

im Haushaltsplan zu veranschlagen. Einnahmen und Ausgabenkreisläufe außerhalb 

des Budgets sind prinzipiell unzulässig.1 

(2) Grundsätzlich sind Zuführungen zu einem Sondervermögen im Haushaltsplan zu 

veranschlagen, § 26 Abs. 2 S. 1 LHO. Eine Zuführung von Mitteln an ein Sondervermö

gen außerhalb des Haushaltsplans ist im Haushaltsrecht nicht vorgesehen. 

(3) Im Haushaltsplan 2018/19 ist ein Leertitel „Erlöse aus der Veräußerung von Lie

genschaften" (Kapitel 1701 der Titel 131 01) enthalten. Gemäß Haushaltsvermerk und 

Erläuterungen dienen die dort eingehenden Erlöse dem „Zukunftsfonds Hessen". Im 

Haushaltsplan 2012 war unter diesem Titel ein Verkaufserlös von 80 Mio. Euro veran

schlagt und eine entsprechende Zweckbestimmung vermerkt. Dieser Einnahmetitel war 

für den Verkauf des ehemaligen Polizeipräsidiums vorgesehen. Der Veräußerungserlös 

ist grundsätzlich in diesem Titel zu vereinnahmen. 

(4) Um den Verkaufserlös dem Sondervermögen „Universitätsbibliothek Frankfurt 

am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung" zuzuführen, wäre eine Änderung 

des Haushaltsplans 2018/19 hinsichtlich der bestehenden Zweckbestimmung für den 

1 
Kube, ZG 25 (2010), S. 105-127 (114) mit Verweis auf ständige Rechtsprechung des BVerfG . 
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Verkaufserlös erforderlich. Außerdem müsste eine Zuführung an das Sondervermögen 

geplant werden. Dies wäre durch einen Nachtragshaushalt möglich. 

(5) Gemäß Gesetzentwurf sollen 60 Mio. Euro, also rund 30 Prozent der Mittel, lang

fristig im Sondervermögen verbleiben und als Basis für einen Liegenschaftsfonds die

nen. Rund 70 Prozent der Mittel sollen für andere Zwecke verwendet werden, die nicht 

in Zusammenhang mit dem Liegenschaftsfonds stehen. Diese Mittel sollen künftig aus 

dem Sondervermögen wieder abfließen, § 2 Abs. 1 Nr. 1, 3-6 Gesetzentwurf. 

(6) Eine Ausgliederung von Sondervermögen aus dem Haushalt ist haushaltsverfas

sungsrechtlich grundsätzlich zulässig, solange sich dafür vernünftige Gründe finden 

lassen. Soweit langfristig beabsichtigt ist, einen Liegenschaftsfonds zu führen, kann 

darin für die Errichtung des Sondervermögens ein vernünftiger Grund gesehen werden. 

(Dr. Walter Wallmann) (Dr. Ulrich Keilmann) (Jörg Balk) 
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